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Spruch
I

Der gegen die Punkte 1, 2 und 5 des erstinstanzlichen Straferkenntnisses erhobenen,
Berufung wird gemald 866 Abs4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG)
1991 Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis im Umfange

dieser drei

Punkte aufgehoben.

Weiters wird die Einstellung des, diese drei Punkte betreffenden, Verwaltungsstrafverfahrens und zwar zu den
Punkten 1 und 2 jeweils gemal? §45 Abs1 Z1

des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) 1991 und zu Punkt 5 gemaR §45
Abs1 Z3 VStG

verfugt.

Il

Der, gegen die Punkte 3 und 4 des erstinstanzlichen Straferkenntnisses erhobenen,
Berufung wird gemaf 866 Abs4 AVG keine Folge gegeben und der, diese beiden Punkte
des angefochtenen Straferkenntnisses betreffende, Spruch mit der Mal3gabe bestatigt,
dass der Schuldspruch abgeandert nunmehr zu lauten hat wie folgt:

?Sie haben als Zulassungsbesitzerin folgende Verwaltungsibertretungen begangen:

Sie haben als Zulassungsbesitzerin des KKWs MD-**** und des Anhangers MD-**** nicht
daflr gesorgt, dass dieser Kraftwagen und dieser Anhanger am *#* ** **%* ym 22,30 Uhr,

im Ortsgebiet P**** auf der HauptstraBe, Hohe Nr 17, in Fahrtrichtung Tullnerbach, den Vorschriften des
Kraftfahrgesetzes und der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen

Verordnungen entspricht, weil der Kraftwagen mit Anhdnger Dipl. Ing. T**** p***¥* zym Lenken Uberlassen und zum
angefuhrten Zeitpunkt am angefiihrten Ort
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gelenkt worden ist,

obwohl

3.

am Anhanger eine (infolge zeitlich Uberholter Markierung (Lochung 12/98)) ungultige
Begutachtungsplakette angebracht gewesen ist, sodass der, einer wiederkehrenden
Begutachtung unterliegende, zum Verkehr zugelassene, Anhanger auf Stral3en mit
offentlichem Verkehr ohne einer den Vorschriften entsprechenden
Begutachtungsplakette

verwendet worden ist;

4.

das linke Ruicklicht (Schlussleuchte) des Anhangers defekt gewesen ist, sodass nicht mit
einer geraden Anzahl von Schlussleuchten Schlusslicht ausgestrahlt

worden ist.

Dadurch Ubertretene Verwaltungsvorschriften:

3.

8103 Abs1 Z1 KFG iVm 836 lit e KFG

4.

8103 Abs1 Z1 KFG iVm §16 Abs1, §14 Abs4, jeweils KFG?

Die Berufungswerberin hat dem Land NO gemaR 864 Abs1 und Abs2 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) 1991 einen
Betrag von S 240,-- als Beitrag zu den,

diese beiden Punkte betreffenden, Kosten des Berufungsverfahrens
binnen zwei Wochen

ab Zustellung dieser Entscheidung zu ersetzen.

Innerhalb gleicher Frist sind die Geldstrafen und die, diese beiden Punkte betreffenden,
Kosten des Verfahrens der Behorde erster Instanz zu bezahlen & 59 Abs 2 AVG).

Text
Mit Straferkenntnis vom ** *#* ##%*% 7| 3.*%**** arkannte die Bezirkshauptmannschaft

Modling die nunmehrige Berufungswerberin schuldig, als Zulassungsbesitzerin ndher
bezeichneter Fahrzeuge am **.** **** ym 22,30 Uhr, an einer ndher bestimmten
Ortlichkeit im Ortsgebiet P**** durch im einzelnen naher bestimmte Taten,
Verwaltungsiibertretungen nach §103 Abs1 Z2 KFG (Punkte 1 und 2) und 8103 Abs1 KFG
jeweils iVm einer weiteren Bestimmung dieses Gesetzes (Punkte 3 ? 5)

begangen zu

haben, und verhangte hieflr jeweils

S 600,-- nicht Ubersteigende Geldstrafen unter gleichzeitiger Festsetzung von

Ersatzfreiheitsstrafen sowie Vorschreibung eines Kostenbeitrages
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gemaf

8 64 Abs 2 VStGvon insgesamt S 260,--.

Gegen dieses Straferkenntnis erhob die Beschuldigte fristgerecht am **.** **** mijt der Begrindung Berufung, sich
nur schuldig zu bekennen, die Kontrolle

verabsaumt zu haben,

ob ihr Ehegatte seinen Fuhrerschein mitfihre.

Bezlglich der anderen Delikte halte sie fest, dass sich der Fahrzeuglenker vor Fahrtantritt
selbst zu vergewissern habe.

Ihr Gatte habe fir diese Vergehen bereits im Verwaltungsstrafverfahren, Z| 3-****.** eine Strafe in der Héhe von S
3100,-- bezahlt, weshalb sie nicht bereit

sei, nochmals eine Verwaltungsstrafe zu bezahlen.

Mit Schreiben vom ** #** **** tejlte die Bezirkshauptmannschaft Mddling unter gleichzeitiger

Vorlage des Verwaltungsstrafaktes mit, von der Moglichkeit einer Berufungsvorentscheidung keinen Gebrauch zu
machen und um Bestatigung der

bekampften Entscheidung zu ersuchen.

Der Unabhéngige Verwaltungssenat im Land NO hat erwogen:

Aufgrund des, von der Beschuldigten (s. niederschriftliche Einvernahme vom ** ** *#%¥%
schriftliche Stellungnahme vom ** ** **** Berufungsschrift) unbestritten gebliebenen,
somit unbedenklichen, Inhaltes der, dem gegenstandlichen Verfahren zu Grunde

liegenden, Anzeige des Gendarmeriepostens P***¥ yom ** ** #**% Q7 p***** st erwiesen,

dass die Rechtsmittelwerberin die auf sie zugelassenen Fahrzeuge (Kombi MD-**** Einachsanhanger MD-****) am
*% ** *k%%% jhrem Ehegatten Dipl. Ing. T¥*** p**** 7ym Lenken

Uberlassen hat.

Um 22,30 Uhr dieses Tages ist der von Dipl. Ing. P***** unter

Mitbeférderung der Rechtsmittelwerberin gelenkte Kraftwagen mit Anhanger im Ortsgebiet P**** Hauptstralle,
Hohe Nr17, Fahrtrichtung T****, von den Gendarmeriebeamten Grinsp. S**** und Revinsp.

N**** (= Meldungsleger) zur Anhaltung gebracht worden. Bei der anschliefend vorgenommenen Lenker- und
Fahrzeugkontrolle haben die Sicherheitswacheorgane festgestellt, dass der Fahrzeuglenker bei dieser Fahrt weder

seinen FUhrerschein noch ein zur Wundversorgung geeignetes Verbandzeug noch eine

geeignete Warneinrichtung (Pannendreieck) mitgefuhrt hat. Aullerdem ist festgestellt worden, dass die
Zulassungsbesitzerin der Fahrzeuge

(=Beschuldigte) nicht daflur gesorgt hatte, dass der KKW mit Anhanger den Vorschriften
des Kraftfahrgesetzes und der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen entspricht, weil am Anhanger nur eine infolge zeitlich Uberholter Markierung

(Lochung: 12/98) ungiiltige Begutachtungsplakette angebracht und das linke Riicklicht
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(Schlussleuchte) des Anhangers defekt gewesen ist und die linke Kennzeichenbeleuchtung des Anhdngers nicht
funktioniert hat.

Unter Zugrundelegung des, diesbezlglich mit der Beschuldigtenverantwortung im Einklang befindlichen, Akteninhaltes
steht weiters fest, dass Dipl. Ing. P**** wegen der bei

der oa Kontrolle festgestellten Gesetzesverletzungen im gegen ihn als Beschuldigten

gefihrten Verfahren der Bezirkshauptmannschaft Maodling, ZI 3-****** ya wegen der Begehung von
Verwaltungsubertretungen nach 8102 Abs1 KFG iVm 836 lite KFG (Fehlen einer vorschriftsgemalien
Begutachtungsplakette am Anhanger) und 8102

Abs1 KFG iVm

814

Abs4 KFG (Defekt der linken Schlussleuchte des Anhangers)

rechtskraftig am ** ** ****

bestraft worden ist, sodass die am Anhanger festgestellten Mangel (Fehlen einer
vorschriftsgemaRen Begutachtungsplakette, Defekt der linken

Schlussleuchte) auch unter

diesen Aspekt eindeutig erwiesen sind.

A. Zu den Punkten 1 und 2 des angefochtenen Straferkenntnisses:

Zu diesen Punkten ist der Beschuldigten im erstinstanzlichen Verfahren angelastet

worden, die Fahrzeuge ihrem Gatten zur Lenkung Uberlassen zu haben, obwohl bei dieser Fahrt weder Verbandzeug
noch Pannendreieck ?mitgefUhrt? worden ist (s. Aufforderung zur Rechtfertigung vom ** ** **** Straferkenntnis)
bzw. den KKW ihrem Gatten, ohne sich

davon Uberzeugt zu haben, ?ob sich das Verbandzeug und das Pannendreieck im KKW
befinden?, Gberlassen zu haben (s. auf den angezeigten Sachverhalt bezugnehmendes

erstbehordliches Rechtshilfeersuchen vom ** *# *%%%),

Gemal? §103 Abs1 Z2 KFG hat der Zulassungsbesitzer bei Kraftfahrzeugen dafir zu
sorgen, dass fur Fahrten das im 8102 Abs10 KFG angefiihrte Verbandzeug und bei

mehrspurigen Kraftfahrzeugen eine Warneinrichtung ?bereitgestellt ist?.

Die Bereitstellung bedeutet ein Zurverfligungstellen, nicht aber eine Ubergabe bzw. eine Unterbringung des
Verbandzeuges und einer Warneinrichtung (Pannendreieck) im KFZ (s.

Grundtner, KFG, 5 Auflage (1998), Anmerkung 9 ad§103 KFG).

Den Zulassungsbesitzer trifft somit nach§103 Abs1 Z2 KFG nur die Verpflichtung, die

beiden in Rede stehenden Gegenstande zur Verfligung zu stellen. Da der Zulassungsbesitzer jedoch nicht verpflichtet
ist, daflir zu sorgen, dass diese Gegenstande vom Kraftfahrzeuglenker auch tatsachlich mitgefthrt


https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/102
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/102
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103

werden, trifft ihn auch

keine diesbeziigliche Uberzeugungspflicht.

Die, der Beschuldigten angelasteten, Taten verwirklichen somit nicht

den in 8103 Abs1 Z2 KFG normierten Tatbestand und bilden keine Verwaltungstibertretung,

weshalb hinsichtlich dieser beiden Punkte spruchgemall zu entscheiden gewesen ist.

B. Zu Punkt 5 des angefochtenen Straferkenntnisses:

Zu diesem Punkt wird der Beschuldigten unter dem Aspekt der sie gemaf3

8103 Abs1 KFG treffenden Verpflichtungen angelastet, dass die linke Kennzeichenbeleuchtung des Anhangers nicht
funktioniert hat.

Eine nahere Konkretisierung dieses Mangels ist sowohl in der Anzeigeschrift als auch bei
samtlichen, innerhalb offener Verfolgungsverjahrungsfrist gesetzten, als mogliche
Verfolgungshandlungen in Betracht kommenden, Behérdenhandlungen (erstbehordliches
Rechtshilfeersuchen vom ** ** **%* rechtshilfebehordlicher Ladungsbescheid vom

** *x k% niederschriftliche Beschuldigteneinvernahme vom ** ** **** erstbehordliche

Rechtfertigungsaufforderung vom ** ** **¥%) ynterblieben.

FUr Anhanger gelten die Bestimmungen des§14 KFG uber die hinteren Leuchten und Ruckstrahler 16 Abs1 KFG).

Gemal? §14 Abs6 KFG mussen Kraftwagen mit Kennzeichenleuchten ausgerustet sein,

mit denen die hintere oder die gemaR§49 Abs6 KFG seitlich angebrachten
Kennzeichentafeln mit weilem, nicht nach hinten ausgestrahltem Licht beleuchtet werden
kénnen. Die Kennzeichenleuchten missen bei Dunkelheit und klarem Wetter das Ablesen
des Kennzeichens auf mindestens 20 m gewahrleisten und mussen Licht ausstrahlen,

wenn mit den Schlussleuchten Licht ausgestrahlt wird.

Eine Konkretisierung, welches der in §14 Abs6 zweiter Satz KFG normierten Erfordernisse
durch das Nichtfunktionieren der linken Kennzeichenbeleuchtung nicht erflillt gewesen ist,

ist nicht erfolgt, insbesondere fehlt eine dahingehende Anlastung, dass infolge des in Rede stehenden Mangels das
Ablesen des Kennzeichens bei Dunkelheit und klarem

Wetter nicht auf mindestens 20 m gewahrleistet gewesen ist.

Eine diesbezlgliche Konkretisierung ist fallbezogen deshalb von Bedeutung, weil der
zweite, in 814 Abs6 zweiter Satz KFG normierte, Fall infolge des Defektes der linken
Schlussleuchte und des dadurch bedingten Fehlens des Ausstrahlens

von Licht mit der

linken Schlussleuchte obsolet ist.
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Da innerhalb der, am 15.11.1999 abgelaufenen, Verfolgungsverjahrungsfrist mangels
entsprechender Konkretisierung der Tat keine den gesetzlichen Erfordernissen
entsprechende Verfolgungshandlung beziglich einer Verwaltungstbertretung nach 8103
Abs1 Z1 KFG iVm 8816 Abs1, 14 Abs6, jeweils KFG vorgenommen worden ist, war zu

Punkt 5. des angefochtenen Straferkenntnisses spruchgemal zu entscheiden.

Il. Zu den Punkten 3 und 4 des angefochtenen Straferkenntnisses:

A. Schuldberufung:

GemaR 8103 Abs1 Z1 KFG hat der Zulassungsbesitzer daflr zu sorgen, dass das Fahrzeug (der Kraftwagen mit
Anhanger) den Vorschriften des Kraftfahrgesetzes und der

aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen entspricht.

Diese Verpflichtung des Zulassungsbesitzers besteht unabhangig von der dem Kraftfahrzeuglenker im8102 Abs1 KFG
auferlegten Pflicht, sich vor der Inbetriebnahme

eines Kraftfahrzeuges davon zu Gberzeugen, dass das von ihm zu lenkende KFZ und ein
mit diesem zu ziehender Anhanger den hieflir in Betracht kommenden

Vorschriften

entspricht.

Entspricht das Fahrzeug (aufgrund der eingangs festgestellten Mangel) nicht den Vorschriften, sind hiefir sowohl der
Zulassungsbesitzer als auch der Kraftfahrzeuglenker

verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich und haftbar und ist jede

dieser beiden Personen

separat zu bestrafen.

Die dem Lenker auferlegte Uberzeugungspflicht enthebt den Zulassungsbesitzer in keiner
Weise von der ausschlief3lich ihn treffenden Sorgepflicht i.5.d.§103 Abs1 Z1 KFG.

Entgegen der, im Berufungsvorbringen konkludent zum Ausdruck kommenden,

Auffassung der Rechtsmittelwerberin wird sie nicht wegen der gleichen, auf der dem Kraftfahrzeuglenker auferlegten
Uberzeugungspflicht beruhenden, Vergehen wie ihr

Ehegatte, sondern wegen anderer, namlich auf der Verletzung der dem Zulassungsbesitzer auferlegten Sorgepflicht
basierenden, Delikte bestraft und hat sich nur

die Verletzung dieser, fur den Kraftfahrzeuglenker und den Zulassungsbesitzer

unterschiedlichen, Pflichten (naturgemaf3) in den gleichen Fahrzeugmangeln manifestiert.

Gemal? §36 lit e KFG durfen Kraftfahrzeuge und Anhanger, abgesehen von fallbezogen
nicht zutreffenden Ausnahmen, auf Stralen mit 6ffentlichem Verkehr nur verwendet
werden, wenn bei den der wiederkehrenden Begutachtung unterliegenden zum Verkehr

zugelassenen Fahrzeugen eine den Vorschriften entsprechende
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Begutachtungsplakette

am Fahrzeug angebracht ist.

Nach 8§16 Abs1 KFG iVm 814 Abs4 KFG mussen Anhanger hinten mit einer geraden
Anzahl von Schlussleuchten ausgerUstet sein, mit denen nach hinten rotes Licht
ausgestrahlt und anderen StraBenbenutzern das Fahrzeug erkennbar gemacht und das

richtige Abschatzen seiner Breite ermdglicht werden kann (Schlusslicht).

Unter Zugrundelegung des festgestellten Sachverhaltes sowie der dargelegten Rechtslage
hat die Beschuldigte die Tatbestande der ihr zu den Punkten 3 und 4 in der nunmehrigen
Spruchfassung angelasteten Verwaltungsibertretungen jeweils in objektiver und
subjektiver (mangelndes Verschulden ist nicht behauptet worden) Hinsicht verwirklicht,
sodass der, diese beiden Punkte betreffenden, Schuldberufung keine Folge zu geben war.
Die von der Berufungsbehdrde zum, diese beiden Punkte betreffenden, Schuldspruch

vorgenommene Spruchanderung dient der Klarstellung.

B. Strafberufung:

Die Norm des 836 lit e KFG soll sicherstellen, dass nur verkehrs- und betriebssichere

Fahrzeuge auf 6ffentlichen StraRen verwendet werden.

Die Bestimmungen der 8816 Abs1, 14 Abs4, jeweils KFG dienen der Verkehrssicherheit.

Bei der Wohnsitzbehorde der Beschuldigten (Bezirkshauptmannschaft Modling) ist keine,

die Rechtsmittelwerberin betreffende, verwaltungsbehdrdliche Vorstrafe evident.

Die Berufungsbehdrde wertet jeweils zu beiden Delikten mildernd die Unbescholtenheit,

erschwerend keinen Umstand.

Unter Bedachtnahme auf die in819 VStG normierten Strafbemessungskriterien, somit im Hinblick darauf, dass die
Beschuldigte durch ihr rechtswidriges Verhalten den Schutzzweck der Ubertretenen Normen verletzt hat, sowie unter
Berucksichtigung des

jeweils nicht unwesentlichen Unrechtsgehaltes der Taten, des jeweils erheblichen
Verschuldensausmalies, des Milderungsgrundes, der bis zu S 30000,-- reichenden
Strafdrohung des 8134 Abs1 KFG, der allseitigen Verhaltnisse der Beschuldigten (eigenen
schriftlichen Angaben vom ** ** **** 7,folge: monatliches

Nettoeinkommen: S 3500,--,

Vermogen: Halfteanteil eines Hauses, sorgepflichtig fir drei Kinder) sowie general- und

spezialpraventiver Erfordernisse sind die von der Erstbehdrde verhangten Geldstrafen von
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jeweils S 600,-- (Ersatzfreiheitsstrafen: jeweils 16 Stunden) jeweils tat-, schuld- und
taterangemessen und erweisen sich als dul3erst milde, zumal es insbesondere aus

spezialpraventiven Erwagungen der Verhangung einschneidender Strafen bedarf, um der Rechtsmittelwerberin das
UnrechtmaRige ihres Verhaltens einsichtig zu machen und sie

zu gesetzeskonformem Verhalten, insbesondere dem Erfiillen der sie als

Zulassungsbesitzerin treffenden Pflichten, zu veranlassen.

Der von der Berufungsbehorde festgestellte Milderungsgrund war bei angemessener
Gewichtung samtlicher Gbrigen dargelegten Strafbemessungskriterien, insbesondere auch
unter Bedachtnahme auf den fallbezogen erhéhten spezialpraventiven

Strafzweck, nicht

ausreichend, eine Strafherabsetzung zu bewirken.

Eine aulRerordentliche Milderung der Strafe (820 VStG) kam bei der gegenstandlichen,
keine Mindestgrenze enthaltenden, Strafdrohung nicht in Betracht, die Voraussetzungen
far die Anwendung des §21 VStG (Absehen von der Strafe) lagen zu keinem der beiden

Delikte mangels blof3 geringfligigen Verschuldens vor (das tatbildmaRige Verhalten der Taterin ist nicht hinter dem in
der betreffenden Strafdrohung

typisierten Unrechts- und Schuldgehalt erheblich zurtickgeblieben).

Der Strafberufung war demnach keine Folge zu geben und war der, diese beiden Punkte

betreffende, erstinstanzliche Straf- und Kostenausspruch vollinhaltlich zu bestatigen.

Die Kostenentscheidung griindet sich auf die bezogenen Gesetzesstellen.

IIl. Sonstiges:

Von der Durchfuhrung einer 6ffentlichen miindlichen Verhandlung war zu den Punkten 1, 2

und 5 gemaR 851 e Abs2 Z1 VStG und zu den Punkten 3 und 4. gemaf3 §45 Abs3 Z1 und

Z3 VStG abzusehen.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/21
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	TE UVS Niederösterreich 2001/03/12 Senat-MD-00-416
	JUSLINE Entscheidung


